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 Begriffsbestimmung „wirtschaftlicher Eigentümer“:

- Wenn die konzessionsinhabende Person eine natürliche Person ist, so entspricht der „wirtschaftliche Eigentümer“ der
natürlichen Person, die den Genehmigungsantrag stellt.

-  Wenn  es  sich  um  eine  Interessentschaft,  Genossenschaft  oder  Konsortium handelt,  gilt  als  „wirtschaftlicher
Eigentümer“ die natürliche Person (oder die natürlichen Personen), welche die gesetzliche Vertretung, die Verwaltung
oder die Geschäftsführung der Gesellschaft innehat.

- Falls der Konzessionsinhaber eine Körperschaft oder eine juristische Person ist:
Zur Ermittlung des “wirtschaftlichen Eigentümers” von Kapitalgesellschaften wird auf den Art. 20. Absätze 2, 3 und 5 des
GvD Nr. 231/2007 verwiesen. Der “wirtschaftliche Eigentümer” ist die natürliche Person, die zu mehr als 25 Prozent am
Gesellschaftskapital  beteiligt  ist,  oder die  natürliche Person, die über  Tochtergesellschaften,  Treuhandgesellschaften
oder über Dritte zu mehr als 25 Prozent am Gesellschaftskapital beteiligt ist. Falls die Prüfung der Unternehmensstruktur
die Ermittlung der natürlichen Person(en), die direkt oder indirekt Eigentümer der Körperschaft ist/sind, nicht zulässt, gilt
als “wirtschaftlicher Eigentümer” die natürliche Person, die die Mehrheit der Stimmen in der Gesellschafterversammlung
hält,  oder  die  natürliche  Person,  die  genügend  Stimmen  hält,  um  einen  beherrschenden  Einfluss  in  der
Gesellschafterversammlung auszuüben, oder die natürliche Person, die aufgrund besonderer vertraglicher Bindungen
einen beherrschenden Einfluss ausübt. Lässt sich der “wirtschaftliche Eigentümer” anhand der vorgenannten Kriterien
nicht  eindeutig  ermitteln,  so  gilt  als  “wirtschaftlicher  Eigentümer”  die  natürliche(n)  Person(en),  die  die  gesetzliche
Vertretung,  die  Verwaltung  oder  die  Geschäftsführung  der  Gesellschaft  innehat/innehaben.  Zur  Ermittlung  des
“wirtschaftlichen Eigentümers” einer privaten juristischen Person wird auf Art. 20, Absatz 4 des GvD Nr. 231/2007
verwiesen. Der “wirtschaftliche Eigentümer” ist der Gründer, sofern er lebt, die Begünstigten, sofern identifiziert oder
leicht  identifizierbar,  die  Inhaber  von  Vertretungs-,  Verwaltungs-  oder  Leitungsbefugnissen.  Zur  Ermittlung  des
“wirtschaftlichen Eigentümers” von Trusts und ähnlichen Rechtsinstituten wird auf Art. 22, Absatz 5, erster Satz des GvD
Nr. 231/2007 verwiesen. Der “wirtschaftliche Eigentümer” ist der Gründer oder die Gründer, der Treuhändler oder die
Treuhändler, der Protektor oder die Protektoren, der Begünstigte oder die Begünstigten und die anderen natürlichen
Personen, die die Kontrolle über den Trust oder über das ähnliche Rechtsinstitut oder über die Vermögensgegenstände
des Trusts oder des ähnlichen Rechtsinstitutes ausüben.
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